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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht 

(Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Krite-

rien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Im Zuge der Etablierung grundständiger Studiengänge an neuen Standorten der Region Süd-

ostoberbayern im Rahmen der Dezentralisierungsstrategie des bayrischen Staatsministeriums für Wis-

senschaft und Kunst baute die Technische Hochschule Rosenheim (TH Rosenheim) verschiedene 

Standorte aus. Eine wesentliche Priorität hatte dabei der Aufbau des Hochschulinstituts Burghausen 

(Campus Burghausen) im Zentrum der chemischen Industrie des ChemDelta Bavaria auf Basis tech-

nisch orientierter grundständiger Studiengänge. Langfristig sollen am Hochschulinstitut Burghausen 

der TH Rosenheim mehr als 500 Studierende in vier Studiengängen studieren. Im Wintersemester 

2016/17 wurde der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft  eingeführt. Er wird seitens der 

Hochschule als sinnvolles und zu den technischen Studiengängen komplementäres Angebot im süd-

ostbayerischen Chemiedreieck gesehen und schließt gleichzeitig eine Lücke in der derzeitigen Ausbil-

dungsstruktur der Betriebswirtschaft. Zudem wird er mit dieser Kombination auch dem Gedanken der 

Interdisziplinarität gerecht. 

(B.A.) bietet eine auf anwendungsorientierter Lehre beruhende 

Ausbildung. Die Absolventinnen und Absolventen werden zur eigenverantwortlichen Tätigkeit als Be-

triebswirte befähigt. Insbesondere soll das Studium zur Unterstützung des Managements auf allen 

betriebswirtschaftlichen Gebieten, Übernahme von Führungsaufgaben in Wirtschaft und Verwaltung 

und für selbständige unternehmerische oder freiberufliche Tätigkeiten befähigen. Dazu werden so-

wohl betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse vermittelt als auch soziale Kompetenzen in der Persön-

lichkeitsentwicklung gefördert. Zusätzlich verbindet der Studiengang betriebswirtschaftliche Themen-

gebiete mit dem Studium technisch orientierter Module. Diese Zusatzqualifikation eröffnet den Studie-

renden eine interdisziplinäre Sichtweise auf technische Fragestellungen. 

Berufsmöglichkeiten bieten sich in Unternehmen, in den Verwaltungen des öffentlichen Dienstes so-

wie in freien Berufen. Betriebswirte mit dem Kompetenzprofil eines B.A. in Betriebswirtschaftslehre 

mit Management und optionaler Technikorientierung können besonders im Controlling, Finanzwesen, 

Personalwesen, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Marketing, Vertrieb, Technischen Ein-

kauf, Produktmanagement und Key Account Management eingesetzt werden. 

Der Studiengang richtet sich an Interessierte mit Fachabitur bzw. einer gleich- oder höherwertigen 

Hochschulzugangsberechtigung. Der Studiengang ist für Studierende sowohl nach abgeschlossener 

Schulausbildung (in der Regel Fachabitur) als auch mit einer ersten Berufsausbildung (z.B. als Bank-

kauffrau/-mann, Betriebswirt / Betriebswirtin (HWK), Betriebswirt / Betriebswirtin (IHK), Industriekauf-

frau/-mann, Kauffrau/-mann für Bürokommunikation) geeignet. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Die vermittelten Basiskompetenzen entsprechen einem betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengang. 

Die Ergänzung der Studiengangsinhalte um technische Kompetenzen ist ein Alleinstellungsmerkmal 

des Studiengangs,scheint in der Umsetzung sehr gut zu gelingen und ebenso attraktiv für den Ar-

beitsmarkt zu sein. Die Absolventen und Absolventinnen werden gelungen auf verschiedene Tätigkei-

ten in Unternehmen unterschiedlichster Branchen vorbereitet. 
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I Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 3 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

Der Studiengang .A.) hat eine Regelstudienzeit von sieben Semestern. Er um-

fasst 210 ECTS-Punkte.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 4 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

Der Studiengang .A.) sieht eine Abschlussarbeit im Umfang von 10 ECTS-

Punkten vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb eines Zeitraums von 5 Monaten ab 

der Ausgabe ein Problem aus dem Bereich des Studienfachs selbständig nach wissenschaftlichen Me-

thoden zu bearbeiten. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 5 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

Für den Zugang zum Studium ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, die allgemeine 

oder fachgebundene Fachhochschulreife oder der Zugang zur Fachhochschule für besonders qualifi-
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zierte Berufstätige erforderlich. Der Studiengang ist nicht zulassungsbeschränkt im Sinne eines örtli-

chen Auswahlverfahrens. Neben den genannten Voraussetzungen bestehen derzeit keine weiteren 

besonderen Zulassungsvoraussetzungen. Berufserfahrung oder ein Vorpraktikum sind nicht erforder-

lich. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 6 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

Es wird im Studiengang ein Abschlussgrad vergeben. Die Abschlussbezeichnung lautet aufgrund der 

.A.).  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Der Studiengang entspricht noch den Anforderungen gemäß § 7 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

Der Studiengang ist in Studieneinheiten (Module) gegliedert, die durch die Zusammenfassung von 

Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. Die Inhalte der jeweiligen Module sind so 

bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermit-

telt werden können. 

Fachliche, methodische, fachpraktische und fächerübergreifende Inhalte sowie Lernziele werden in 

den Modulbeschreibungen angegeben. Die Modulbeschreibungen enthalten zudem Angaben zu Lehr-

formen, zu Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, zur Dauer der Module, zu den 

Voraussetzungen für die Teilnahme und zum jeweiligen Gesamtarbeitsaufwand. In einigen Modulen 

werden konkrete Voraussetzungen genannt. In anderen Modulen sind keine Voraussetzungen zu er-

füllen; hier wären konkrete Angaben von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine erfolgrei-

che Teilnahme sowie weiterer Vorbereitungsmöglichkeiten zur Teilnahme wünschenswert. In § 23 
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Abs. 1 der Allgemeinen Prüfungsordnung ist geregelt, dass die relative ECTS-Note im Diploma Supp-

lement ausgewiesen wird.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist teilweise erfüllt. 

6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 8 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation/Bewertung 

.A.) werden pro Modul überwiegend 5, teilweise auch 10 bzw. 

20 (insbesondere in Wahlpflichtmodulen) ECTS-Punkte 

vergeben.  

Der Bearbeitungsumfang der Bachelorarbeit ist mit 10 ECTS-Punkten als angemessen zu betrachten. 

Pro Semester werden 30 ECTS-Punkte vergeben. Pro ECTS-Punkt werden laut § 5 Abs. 3 der Allge-

meinen Prüfungsordnung 30 Arbeitsstunden veranschlagt. 

Die Anzahl der 210 ECTS-Punkte, die vergeben 

werden, ist zwar im Diploma Supplement genannt und aus der Anlage der Studien- und Prüfungsord-

nung errechenbar, könnte aber noch  etwa in § 3 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung  explizit 

genannt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 



Akkreditierungsbericht: Programmakkreditierung .A.) 

Seite 9 | 32 

II Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

1 Schwerpunkte der Bewertung/ Fokus der Qualitätsentwicklung 

Weiterentwicklung des Studiengangs im Akkreditierungszeitraum und ggf. Umgang mit Empfehlun-

gen aus der vorangegangenen Akkreditierung. 

Themen, die bei der Begutachtung eine herausgehobene Rolle gespielt haben. 

 

Zum 10.12.2018 ist eine Änderung der SPO in Kraft getreten. Die Änderungen wurden aufgrund der 

Erfahrungen der ersten beiden Studienjahre (WS 2016/17 und WS 2017/18) umgesetzt, um einzelne 

Punkte zu aktualisieren, zu vereinfachen und verständlicher darzustellen. Zudem wurde eine weitge-

hende Angleichung an den Studiengang BWL in Rosenheim speziell der Module in den ersten 4 Se-

mestern umgesetzt. In diesem Zuge gab es eine Informations

18.12.2018, zu der alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft eingeladen wur-

den, die ihr Studium im WS 2018/19 aufgenommen haben. Die Studierenden haben mit ihrer Unter-

schrift ihr Einverständnis bekundet, ihr Studium entsprechend der geänderten SPO zu absolvieren. 
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2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a und §§ 11 bis 16; §§ 19-21 und § 24 

Abs. 4 MRVO) 

2.1 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 11 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sollen den Herausforderungen der großen Industrieunter-

nehmen der Region als auch des regionalen Mittelstands und seiner Fach- und Führungskräfte Rech-

nung tragen, die sich aus der zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung der Märkte er-

geben. Ziel des Studiums ist es, durch eine anwendungsorientierte Lehre basierend auf den Grundla-

gen wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende fundierte betriebswirtschaftliche Aus-

bildung zu vermitteln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zu einer eigenverantwortlichen Be-

rufstätigkeit als Betriebswirte und Betriebswirtinnen befähigt werden. 

Zusätzlich verbindet der Studiengang betriebswirtschaftliche Themengebiete mit der Option zur Tech-

bereich in technologieorientierten Fächern eine interdisziplinäre Sichtweise eröffnen sollen. Die Absol-

ventinnen und Absolventen sollen damit insbesondere auf die Schnittstellenbereiche vorbereitet wer-

den. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Hochschule Rosenheim bietet ein weites Spektrum anwendungs- und zukunftsorientierter Studi-

engänge an. Der Ausbau von Verbindungen zu regionalen Unternehmen ist eine tragende Säule der 

Hochschulpolitik und wird durch die Lehrenden des Faches engagiert vorangetrieben. Vor diesem Hin-

tergrund werden in den Studiengängen eigene Schwerpunkte gesetzt bzw. weiter ausgebaut. Die 

Ausbildung für den regionalen Arbeitsmarkt steht damit im Vordergrund des Standorts der Hochschu-

le. 

Der Campus Burghausen verfolgt in diesem Rahmen das Ziel praxisorientierter und wissenschaftlich 

fundierter Ausbildung in der Betriebswirtschaftslehre und will damit zur Profilbildung der Hochschule 

beitragen. Dominierend sind bei der Einrichtung von Studiengängen der Bedarf der Wirtschaft und die 

Nachfrage nach Studienplätzen. Ziel des Bachelorstudiengangs ist es, für kaufmännische Tätigkeiten 
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zu qualifizieren, die die Beherrschung wissenschaftlicher Kenntnisse erfordern. Zu diesem Zweck soll 

eine generalistische, grundständige Ausbildung geboten werden, in der neben der betriebswirtschaft-

lichen Fachqualifikation insbesondere eine technische Profilierung erfolgen kann sowie allgemein auch 

Methodenkompetenzen, Kompetenzen wissenschaftlicher Problemlösung sowie Kommunikations-

kompetenzen erworben werden. Die Absolventen und Absolventinnen werden der Zielsetzung zufolge 

auf verschiedene Tätigkeiten in Unternehmen unterschiedlichster Branchen vorbereitet. Der Studien-

gang hebt sich in seinen technisch ausgerichteten Modulen von klassischen betriebswirtschaftlichen 

Studiengängen ab, was sowohl den Anforderungen des Arbeitsmarkts entspricht als auch von der 

Gutachtergruppe als sehr sinnvoll erachtet wird. Um die spezifische Ausrichtung zu unterstreichen  

auch um Studierende zu gewinnen, sollte das technische Profil des Studiengangs auch explizit im Titel 

des Studiengangs ausgewiesen und das Profil des Standortes Burghausen sichtbar gemacht werden. 

Das Studium ist auf methodische, wirtschaftliche und soziale Kompetenzentwicklung ausgerichtet. Es 

sollen darüber hinaus breite Handlungs- und Problemlösungskompetenzen entwickelt werden, die 

auch Grundlage für ein gesellschaftliches Engagement der Absolventen auf unterschiedlichsten Ebe-

nen sein können. Insgesamt entspricht die Zielsetzung des Studiengangs den Anforderungen des Ar-

beitsmarktes wie des Fachs; der Studiengang trägt gelungen zur Profilierung der Fachhochschule auf 

regionaler und nationaler Ebene bei. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

 Das technische Profil des Studiengangs sollte explizit im Titel des Studiengangs ausgewiesen 

werden. 

 Das eigene Profil des Standortes Burghausen sollte weiter gestärkt und sichtbar gemacht wer-

den, um technik-affine Studierende zu gewinnen und damit die Studierendenzahl zu erhöhen. 

2.2 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

2.2.1 Curriculum 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO. Link 

Volltext 

Dokumentation 

Der siebensemestrige Bachelorstudiengang vermittelt in den ersten drei Semestern die wesentlichen 

betriebswirtschaftlichen Grundlagen in zwölf Basismodulen mit je 5 ECTS-Punkten in den ersten bei-
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den Semestern und fünf Pflichtmodulen im dritten Semester, wobei hier das Modul 

formatik mit PC- als einziges 10 ECTS-Punkte aufweist. Die ersten beiden Semester beste-

- und Leis-

 

 sowie ein weiteres Fremdsprachen-

schaftsinformatik mit PC- - 

ten beiden Semestern müssen die Prüfungen von mindestens acht Modulen bestanden werden, um 

das dritte Semester absolvieren zu können.  Als Voraussetzung des Studiums ab dem fünften Semester 

müssen Prüfungen im Wert von 80 ECTS-Punkten bestanden worden sein.  

-

zwei Wahlmodule mit einem technischen Profil (je-

weils 5 ECTS-Punkte) und die praktische Tätigkeit im fünften Semester mit 25 ECTS-Punkten (in der-

neuen SPO mit 25 ECTS-Punkten), die von den Modul  

aftliche Fallstudie

sowie ein fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul und zwei technische Wahlpflichtmodul (jeweils 10 

ECTS-Punkte). Im siebten Semester wird zudem die Bachelorarbeit verfasst, die mit zehn ECTS-Punkten 

versehen ist. 

Die in der Lehre eingesetzten didaktischen Mittel und Methoden im Studiengang reichen von der klas-

sischen Vorlesung über seminaristische Veranstaltungen bis zu Praxis- und Fallstudien. Hinzu kommen 

zusätzliche Übungen und Tutorien, die das Lehrangebot ergänzen und stützen, sowie das integrierte 

Praktikum. Durch eine Mischung von seminaristischem Unterricht, Seminaren, Tutorien, Projektarbei-

ten, Fallstudien, Exkursionen und Praxisvorträgen soll eine berufsadäquate Handlungskompetenz der 

Absolventinnen und Absolventen erreicht werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Aufbau des Studiengangs entspricht weitgehend der Zielsetzung des Studiengangs, jedoch wird 

titeln nicht direkt erkennbar. Abfolge und inhaltliche Ausgestaltung der Module sind passend, es sollte 

jedoch kritisch überprüft werden, ob der Inhalt der Module immer im Rahmen der vorgesehenen Un-

terrichtseinheiten realisierbar erscheint.  
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Die vermittelten Basiskompetenzen entsprechen weitestgehend einem betriebswirtschaftlichen Ba-

chelorstudiengang. Die Ergänzung der Studiengangsinhalte um technische Kompetenzen ist ein Allein-

stellungsmerkmal des Studiengangs und scheint in der Umsetzung sehr gut zu gelingen sowie attrak-

tiv, auch und insbesondere für weibliche Studierende, zu sein. Allerdings sollte der Studiengangstitel 

das technisch orientierte Profil des Studiengangs explizit wiedergeben. Dies ist hinsichtlich der besse-

ren Differenzierung innerhalb des Studienangebots der Hochschule Rosenheim sowie für Studieninte-

ressentinnen bzw. Studieninteressenten bei der Suche nach Studienmöglichkeiten zu empfehlen. 

Die eingesetzten Lehr-/Lernformen sind im Hinblick auf die angestrebte Qualifizierung stimmig und 

wechseln über den Studienverlauf, wobei in höheren Semestern der Fokus zunehmend auf praxisna-

hem, projektorientiertem Lernen liegt. Dies sollte, wo erforderlich, im Modulhandbuch deutlicher her-

ausgestellt werden. Die Praxisphase im Studiengang entspricht dem üblichen Praxissemester, die hier-

bei zu erwerbenden ECTS-Punkte können als angemessen angesehen werden. 

Die Einbeziehung der Studierenden erfolgt über gewählte Vertreterinnen bzw. Vertreter entsprechend 

den Vorgaben der Technischen Hochschule Rosenheim sowie darüber hinaus in Feedbackgesprächen 

zwischen Studierenden und Kollegium. Eine noch intensivere Einbeziehung der Studierendenvertrete-

rinnen bzw. vertreter bei der Studiengangsentwicklung wäre begrüßenswert. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

2.2.2 Mobilität 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Über Hochschul-Partnerschaften des Hochschulinstituts Burghausen sowie das International Office der 

Technischen Hochschule Rosenheim wird ein Auslandssemester unterstützt. Über die ausländischen 

Hochschulkooperationen des Hochschulinstituts Burghausen hinaus haben die Studierenden die Mög-

lichkeit, sich über das Kontingent der Technischen Hochschule für weitere Partnerhochschulen zu be-

werben. Das Mobilitätsfenster hierfür ist nach Angaben der Hochschule zwischen dem dritten und 

siebten Semester. Es besteht die Möglichkeit auf Anrechnung von im Ausland erbrachten Prüfungsleis-

tungen, insbesondere für Kurse, die in Bezug auf Niveau, Inhalt und Umfang vergleichbaren Kursen an 

dem Hochschulinstitut Burghausen entsprechen. 

Die entsprechenden Anerkennungsregeln sind hochschulweit in der Rahmenprüfungsordnung Art. 4 

und im Bayerischen Hochschulgesetz (BayHSchG) Art. 63 sowie in der Allgemeinen Prüfungsordnung 
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(APO) § 7 der TH Rosenheim verankert. Erforderliche Anpassungen und Ergänzungen der APO werden 

regelmäßig im Prüfungsausschuss und im Senat besprochen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Studiengang fördert studentische Mobilität durch die bestehenden Partnerschaften der Hochschu-

le Rosenheim sowie Unterstützung seitens der Studiengangsleitung. Positiv hervorzuheben ist hierbei 

die Nutzung von Learning Agreements vor und während des Auslandsaufenthaltes, in dem vorab die 

anrechenbaren Studieninhalte der ausländischen Hochschule festgelegt werden und somit den Studie-

renden Sicherheit gegeben wird. Das Angebot für einen Auslandsaufenthalt wird durch Studierende 

bereits genutzt, teils auch unter Verbindung mit dem praktischen Studiensemester. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

2.2.3 Personelle Ausstattung 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 2 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft am Hochschulinstitut Burghausen lehren vier Professoren 

sowie zwei Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Eine fünfte Professur wird gerade besetzt. Zusätzlich 

werden die hauptberuflich tätigen Mitarbeiter und Lehrenden durch Lehrbeauftragte aus der Wirt-

schaft unterstützt, die diese Nebentätigkeit freiberuflich ausüben. Zur Weiterqualifikation des Lehrper-

sonals arbeitet die Hochschule Rosenheim im Bereich der didaktischen Fortbildungsmaßnahmen mit 

ist 

eine eigenständige, dem bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst unmittelbar nachgeord-

nete Behörde. Der Zweck dieser Einrichtung ist die Förderung der Hochschuldidaktik an allen bayeri-

schen Fachhochschulen. Für alle neu berufenen Professorinnen und Professoren ist der Besuch eines 

viertägigen didaktischen Grundlagenseminars und eines eintägigen Seminars zu den Rechtsgrundlagen 

der Lehre beim DiZ verpflichtend. Darüber hinaus bietet das DiZ zahlreiche Seminare zu unterschiedli-

chen Themen der Lehre an, die von allen Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule 

Rosenheim wahrgenommen werden können. Jedes Jahr finden zudem didaktische Weiterbildungsver-

anstaltungen des DiZ auch direkt vor Ort an der Technischen Hochschule Rosenheim statt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Sobald die derzeit ausgeschriebene fünfte Professur besetzt sein wird, ist der Aufwuchs komplett. Dies 

sollte der Stabilisierung des Studiengangs dienlich sein, vor allem was die Abdeckung eines größeren 
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Teils der Lehre und die Stabilität des Stundenplans angeht. Positiv hervorzuheben ist, dass für neube-

rufene Professorinnen und Professoren eine didaktische Weiterbildung beim Zentrum für Hochschuldi-

daktik der bayrischen Fachhochschulen (DIZ) in Ingolstadt verpflichtend ist. Die zur Abdeckung der 

Lehre benötigten Lehrbeauftragten werden häufig aus Fach- und Führungskräften von Unternehmen 

rekrutiert. Positiv daran sind grundsätzlich der Praxisbezug und die Einbindung der relevanten Industrie 

in die Lehre. Allerdings gab es in den Gesprächen vor Ort Kritik an der Lehre durch Lehrbeauftragte, 

die didaktische Fähigkeiten der Lehrbeauftragten und die Zuverlässigkeit der Lehre betrifft. Um dem 

systematisch begegnen zu können, sollte geprüft werden, welche Maßnahmen zur didaktischen Quali-

fikation und Unterstützung von Lehrbeauftragten entwickelt werden können. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

  Es sollte geprüft werden, welche Maßnahmen zur didaktischen Qualifikation und Unterstüt-

zung von Lehrbeauftragten entwickelt werden können. 

2.2.4 Ressourcenausstattung 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 3 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Die Bereitstellung betriebsbereiter Räumlichkeiten erfolgt durch die Campus GmbH im Rahmen des 

Regionalisierungskonzepts. Der bauliche Zustand der Lehr-/ Lernräume entspricht nach Einschätzung 

der Hochschule dem Standard öffentlicher Hochschulen, in weiten Teilen wird dieser übertroffen, da 

es sich um nach 2016 sanierte oder neu gebaute Gebäude handelt. Die vorgesehenen Räumlichkeiten 

bieten die Möglichkeit, sowohl Frontalunterricht als auch gruppenorientierte und interaktive Lehrfor-

men einzusetzen. Alle Räumlichkeiten sind hell und lichtdurchflutet, nach aktuellem Stand der Technik 

ausgestattet und verfügen über Präsentationsmöglichkeiten, die eine interaktive Lehre ermöglichen. In 

den Lehrräumen sind Beamer beziehungsweise Active Boards, Whiteboards und Flip-Charts mit Mode-

rationskoffern sowie mobile Pinnwände vorhanden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Damit entsprechen der bauliche Zustand und die Ausstattung mindestens dem Standard an Öffentli-

chen Hochschulen. Die Reservierung der Lehrräume erfolgt unkompliziert vor Ort über das Stunden-

plantool (StarPlan) der Technischen Hochschule Rosenheim. Dadurch ist größtmögliche Flexibilität ge-
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geben und die Wünsche der Nutzer (z.B. bzgl. der Anforderungen an die Lehrformen) können best-

möglich berücksichtigt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

2.2.5 Prüfungssystem 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 4 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Folgende Arten von Prüfungen sind im Bachelorstudiengang vorgesehen: 

 Bachelorarbeit (BA) 

 mündliche Prüfung (mdlP) 

 Praxisbericht und Seminarvortrag 

 Prüfungsstudienarbeit (PStA) 

 schriftliche Prüfung (schrP) 

Der Schwerpunkt liegt auf schriftlichen Prüfungen. Die Gestaltung der Prüfungen geschieht anhand 

der in den Modulbeschreibungen angegebenen und in der Lehrveranstaltung behandelten Inhalte und 

Lernziele. Die zum Einsatz kommenden Prüfungsformen werden kontinuierlich überprüft und ggf. 

ei insgesamt höchstens vier Prü-

fungen möglich. Eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Art und Rahmen für die Dauer der Prü-

fungen sind für jedes Modul in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Studienplan festgelegt. 

Die detaillierten Prüfungsmodalitäten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen werden rechtzei-

tig durch die Prüfungskommission auf Vorschlag des Prüfenden festgesetzt und über die Ankündigun-

gen der Leistungsnachweise einschließlich der zugelassenen Hilfsmittel bekanntgegeben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für den Campus Burghausen gibt es einen eigenen Prüfungsausschuss, wodurch im Bedarfsfall eine 

kurze Reaktionszeit gegeben ist. Der Studiengang stellt einen Halbzug dar, d. h. die Fächer werden 

jährlich angeboten. Wiederholungsprüfungen sind aber in jedem Semester möglich. Die formale Frei-

gabe der Prüfungsformen erfolgt über die Prüfungskommission. Die tatsächliche Ankündigung der 

konkreten Prüfungsleistungen erfolgt erst zu Beginn des Semesters. Die Module sind thematisch und 

zeitlich in sich abgeschlossenen und folgen den Lernzielen. Jedes Modul wird mit einer Prüfung abge-
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schlossen, die Prüfungen in den ersten Semestern sind fast ausschließlich Klausuren. In der zukünfti-

gen Weiterentwicklung des Studiengangs sollte geprüft werden, inwiefern in der ersten Studienhälfte 

auch Prüfungsformen jenseits von Klausuren zur Anwendung kommen können. Die Prüfungsbelas-

tung insgesamt mit maximal sechs Prüfungen pro Semester wird von der Gutachtergruppe wie auch 

den Studierenden vor Ort als angemessen eingeschätzt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

 In der zukünftigen Weiterentwicklung des Studiengangs sollte geprüft werden, inwiefern in 

der ersten Studienhälfte auch Prüfungsformen jenseits von Klausuren zur Anwendung kom-

men können. 

2.2.6 Studierbarkeit 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 12 Abs. 5 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Alle Module werden mindestens im jährlichen Turnus angeboten. Das Modulangebot wird vor Semes-

terbeginn verbindlich im Studienplan bekannt gegeben und über die Homepage der Technischen 

Hochschule Rosenheim veröffentlicht. Dieser rechtsverbindliche Studienplan enthält auf Grundlage der 

Studien- und Prüfungsordnung und des Modulhandbuchs je Veranstaltung die jeweilige Prüfungsform, 

mit je einem exemplarischen Modulplan. Die Prüfungsbelastung ist gleichmäßig über das Studium 

verteilt. Aufgrund einer gezielten Aggregation der Inhalte in Module / Teilmodule ist die Anzahl der 

Prüfungen in Abstimmung mit dem bayerischen Ministerium für Wissenschaft im Zuge des Genehmi-

gungsverfahren überschaubar gehalten. Die schriftlichen Prüfungen finden in der Regel in einem Prü-

fungszeitraum im Anschluss an den jeweiligen Vorlesungszeitraum statt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Modulhandbuch bietet gute Informationen über die angebotenen Module, die dafür nötigen Prü-

fungsangebote und den Umfang des Gelehrten. Die ECTS-Punkte spiegeln im Allgemeinen den Ar-

beitsaufwand der einzelnen Module wider und befinden sich alle im vorgesehenen Rahmen. Das Mo-

dul B 27, das Berufspraktikum, ist mit 25 ECTS-Punkten bewertet, wobei hier die erhöhte ECTS-Zahl 

dem Charakter des Moduls geschuldet ist und dem mit einem Praktikum verbundenen Arbeitsauf-

wand gerecht wird. 
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Die Prüfungsdichte scheint angemessen, wobei in den ersten Semestern nur schriftliche Prüfungen im 

Umfang von 90 bis 120 Minuten stattfinden; in späteren Semestern werden auch Studienarbeiten mit 

einem Umfang von etwa zehn bis 20 Seiten geschrieben. Die Art der Prüfung wird den Studierenden 

früh genug im Voraus kommuniziert. Hier ist jedoch zu bemängeln, dass nicht alle Veranstaltungen, 

die im Modulhandbuch und Studienplan beschrieben werden tatsächlich zustande kommen, was be-

sonders beim Ausfall eines Wahlpflichtfachs den Studierenden eine Wahlmöglichkeit nimmt, die ihnen 

im Voraus suggeriert wurde. Aufgrund der geringen Anzahl an Studierenden und Modulen ist ein 

überschneidungsfreier Ablauf der Lehrveranstaltungen und Prüfungen gewährleistet.  

Der Abschluss des Studiums in Regelstudienzeit wird durch die Bachelorarbeit in Gefahr gebracht. Es 

erscheint schwierig, diese noch im letzten Semester parallel zu anderen Modulen zu schreiben. Es wird 

die Möglichkeit geboten, schon früher mit der Arbeit anzufangen, jedoch kann dieses Angebot nur 

angenommen werden, wenn es sich um eine literaturbasierte Arbeit handelt, oder das beteiligte Un-

ternehmen diesem Konzept zustimmt.   

Die Hochschule stellt eine gute Betreuungssituation sicher. Ansprechpartner für alle Probleme sind vor 

Ort und gut erreichbar. Auch während des Praktikums und in der Vorbereitung darauf gibt die Hoch-

schule Hilfestellungen. Es stellt für die Studierenden anscheinend kein Problem dar, einen Praktikums-

platz zu finden, was der guten Einbindung der Hochschule in die lokale Industrie angerechnet werden 

kann. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

2.2.7 Besonderer Profilanspruch 

nicht einschlägig 

2.3 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung des Studiengangs (§ 13 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 13 Abs. 1 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Die Module decken insgesamt die Breite des betriebswirtschaftlichen Spektrums so ab, dass sowohl 

fundierte theoretische Grundlagenkenntnissen (Grundlagen BWL / VWL, Buchführung und Bilanzie-

rung, Kosten- und Leistungsrechnung) bei allen Studierenden gelegt werden, als auch eine individuelle 

Spezialisierung vor allem in den Bereichen Technischer Einkauf, Vertrieb, Marketing, Qualitätsma-

nagement, Produktionstechnik und Werkstofftechnik gefördert werden und somit die Stimmigkeit der 
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fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen sichergestellt werden soll. Die Inhalte der Module 

sind aufeinander abgestimmt und werden sowohl in regelmäßigen Professorengespräche als auch in 

Feedbackgesprächen mit Lehrbeauftragten abgestimmt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen im nationalen und internationalen wissenschaft-

lichen Austausch und mit Unternehmen, insbesondere aus dem Beirat Hochschulinstituts Burghausen. 

Forschungs- und Praxisprojekte finden Eingang in die Lehre. Relevanz und Aktualität des Studiengangs 

sind sichergestellt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

2.4 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 14 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Steuerung im Bereich Studium und Lehre sowie die Sicherung und kontinuierliche Verbesserung der 

Qualität von Studium und Lehre. Es umfasst im Einzelnen folgende Aspekte: 

 regelmäßige interne Evaluation der Lehrveranstaltungen gemäß Evaluationsordnung  

 Erstellung des jährlichen Lehrberichts unter Einbezug der vorhandenen Statistiken und Evalua-

tionsergebnisse, sowie Formulierungen von Verbesserungsmaßnahmen  

 regelmäßiger Austausch mit den Studentensprechern u.a. zum Thema Qualität von Studium 

und Lehre, Anregungen und Meinungen der Studierenden über den Einbezug der Studieren-

denvertreter/innen insbesondere im Rahmen der Institutsratssitzungen, unter dessen ordentli-

chen Mitgliedern auch Studierendenvertreter/innen sind 

 Befragung der Erstsemester im Rahmen des Studienstarts 

 Sicherstellung der Kompetenz der Lehrenden bei deren Einstellung, im laufenden Lehr-betrieb 

(Evaluation) sowie durch Gespräche mit der Institutsleitung (Im Rahmen des Hochschulinstituts 

Burghausen nimmt die Institutsleitung diese Aufgaben wahr.) 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Eine Evaluation wird durchgeführt um die Qualität des Studiengangs zu erhalten und zu verbessern.  

Die Ergebnisse der Evaluationen werden dem Institutsrat vorgestellt, in dem auch die Studierenden 
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vertreten sind. Bei Evaluationen, die besonders drastisch ausfallen, wird Rücksprache mit den Studie-

renden gehalten, um Probleme möglichst einvernehmlich klären zu können. Im Extremfall werden 

auch personelle Konsequenzen gezogen um den Studierenden eine gute Lehre zu ermöglichen. In der 

Vergangenheit wurden externe Lehrkräfte entlassen, die in der Evaluation sehr schlecht bewertet wur-

den. Auch im Semester ist es den Studierenden immer möglich, mit Kritik oder Anregungen an die 

Institutsleitung heranzutreten. Da der Studiengang sich noch in einer Aufbauphase befindet wird er 

ständig weiterentwickelt. Das geschieht unter Einbeziehung der Studierenden. Andererseits beklagen 

die Studierenden auch, dass ihre Anregungen nicht immer ernst genommen werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

2.5 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 15 MRVO. Link Volltext 

Dokumentation 

Die Technische Hochschule Rosenheim verfügt seit 1998 über ein Gleichstellungskonzept. Das Gleich-

stellungskonzept 2018 ist eine Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzepts 2013 und stellt ein um-

fassendes, übergreifendes Konzept dar. Es wurde unter Teilnahme von und mit Wirkung für Studie-

rende, wissenschaftlichem Personal (Professor/innen, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Lehrkräfte 

für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte) und nichtwissenschaftlichem Personal erarbeitet. Verant-

wortlich für das Gleichstellungskonzept der Technischen Hochschule Rosenheim ist die Hochschullei-

tung. Die Hochschulfrauenbeauftragte sowie die Gleichstellungsbeauftragte unterstützen die Hoch-

schulleitung. Die Hochschulfrauenbeauftragte verfügt über ein Budget zur Umsetzung der konkreten 

Maßnahmen, wobei sie von zwei Mitarbeiter/innen unterstützt wird. Die Frauenbeauftragten der Fa-

kultäten / Institute erhalten eine Deputatsermäßigung, um ihre Gleichstellungsarbeit leisten zu kön-

nen. 

Das Hochschulinstitut Burghausen achtet nach eigenen Angaben sehr darauf, ein ausgewogenes Ge-

schlechterverhältnis zu erreichen. Im Rahmen der Besetzung der derzeit insgesamt acht Professuren 

wurden vier Professorinnen neu an das Hochschulinstitut Burghausen berufen. Dies entspricht einem 

Anteil von 50 %. Die Prognose für 2023 liegt bei einem Anteil von 40 % Frauen (8 weibliche Professo-

rinnen von insgesamt 20 Professoren). Der bundesdeutsche Schnitt an Fachhochschulen beträgt 19 %, 

an bayerischen Hochschulen circa 15 % Frauen. Die unterschiedlichen Ämter und Funktionen inner-

halb der akademischen Selbstverwaltung sind am Hochschulinstitut Burghausen entsprechend eben-

falls gleichermaßen verteilt. 
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Bei Fragestellungen von Studienbewerbern oder Studierenden mit Behinderung oder chronischer 

Krankheit steht der Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung als An-

sprechpartner zur Verfügung. Der Nachteilsausgleich ist gewährleistet und hochschulweit geregelt. Bei 

Bedarf können für zu erbringende Studienleistungen die Bedingungen modifiziert werden. Dies erfolgt 

in der Regel durch Absprache zwischen der / dem Lehrenden und der / dem Studierenden mit Behin-

derung beziehungsweise chronischer Erkrankung. Einem Antrag auf Nachteilsausgleich durch Studie-

rende sind je nach Lage des Einzelfalls geeignete Nachweise beizufügen, um der Prüfungskommission 

eine zügige und angemessene Entscheidung über die jeweiligen Prüfungsmodifikationen zu ermögli-

chen. Die Gewährung von Nachteilsausgleich erfolgt in Absprache mit Prüfern und Prüfungsamt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Insgesamt hält die Technische Hochschule Rosenheim einen guten Maßnahmenkatalog zur Förderung 

der Geschlechtergerechtigkeit und zum Nachteilsausgleich bereit. Zudem sind Betreuungs- und Bera-

tungsmöglichkeiten für Studierende mit Kindern vorhanden. Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit 

und der Chancengleichheit finden damit im Sinne der Vorgaben Anwendung. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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III Begutachtungsverfahren 

1 Allgemeine Hinweise 

Das Verfahren wurde durch die Akkreditierungskommission von ACQUIN fachlich-inhaltlich begleitet. 

Die Akkreditierungskommission schloss sich auf ihrer Sitzung am 24. September 2019 vollumfänglich 

dem Votum der Gutachtergruppe an. 

2 Rechtliche Grundlagen 

 Akkreditierungsstaatsvertrag 

 Musterrechtsverordnung (MRVO), sofern (noch) keine Rechtsverordnung des Sitzlandes vorliegt 

bzw. Rechtsverordnung des Sitzlandes. 

3 Gutachtergruppe 

Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen: 

 Prof. Dr. rer. pol. Alexander Dühnfort, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Professor für Steu-

errecht & Bilanzierung 

 Prof. Dr. Norbert Kailer, Johannes-Kepler-Universität Linz, Professor für Unternehmensgrün-

dung und Unternehmensentwicklung 

 Prof. Dr. Ulrich Morlock, Hochschule Aalen, Professor für Logistik &Projektmanagement 

Vertreter der Berufspraxis: 

 Martin J. Luckmann, Management Business Consultancy, Berlin 

Vertreterin der Studierenden: 

 Katharina Krächan, Studentin an der Universität Göttingen und Absolventin des Studiengangs 
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IV Datenblatt 

1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 

Erfolgsquote Noch keine Absolventen 

Notenverteilung Noch keine Absolventen 

Durchschnittliche Studiendauer Noch keine Absolventen 

Studierende nach Geschlecht 60 % männlich, 40 % weiblich 

2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule  Agentur: Datum 

Eingang der Selbstdokumentation: Datum 

Zeitpunkt der Begehung: Datum 

Erstakkreditiert am: 

durch Agentur: 

Datum 

Re-akkreditiert (1): 

durch Agentur: 

Von Datum bis Datum 

 

Re-akkreditiert (2): 

durch Agentur: 

Von Datum bis Datum 

 

Re-akkreditiert (n): 

durch Agentur 

Von Datum bis Datum 

 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt wor-
den sind: 

 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde be-
sichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 
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Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur erstellten Prüfbe-
richt (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und dem von dem Gutachtergremium 
erstellten Gutachten (zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei der Agentur 
bis zur Entscheidung durch den Akkreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + 
Antragsverfahren) 

Antragsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkreditierungsrat bis 
zur Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer Agentur bis zur Er-
stellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und bewertet die Erfüllung 
der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungs-
verfahren 

Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der formalen und fachlich-
inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene durch eine systemakkreditierte 
Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die Erfüllung der 
formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- oder Reakkreditie-
rung folgt. 

SV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer  

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende Regelabschluss 
eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in 
Absatz 3 genannten Studiengänge ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester bei den Bachelor-
studiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengängen. 2Im Bachelorstudium beträgt die 
Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesam-
tregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürze-
re und längere Regelstudienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise mög-
lich, um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbegleitendes 
oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 5Abweichend von Satz 3 können in den 
künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts kon-
sekutive Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet 
werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder 

Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1

den. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonderes künstlerisches Profil haben. 
3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein be-
sonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudienzeit und zur Abschlussarbeit 
den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben 
Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen 
bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 
2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der berufsqualifizierende Hochschulab-
schluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Master-
studiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderliche besondere 
künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen 
können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt wer-
den, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthoch-
schulen für solche Studien, die einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche 
Regelungen dies vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend Landesrecht vorge-
sehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur ein Grad, der 
Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei 
findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, 
Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei entsprechender 
inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in künstlerisch angewandten Stu-
diengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathematik, Naturwissen-
schaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften 
und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe Ingenieurwissen-
schaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissenschaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen die Bildungsvo-
raussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studiengang kann entsprechend dem 
inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  
2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen sind ausge-
schlossen. 3 4Bei interdisziplinären 
und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen 
Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet 
werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 

 

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Qualifikationsniveau des 
Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das Qualifikationsniveau eines Masterab-
schlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma Supplement, 
das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 7 Modularisierung  

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studi-
eninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in 
der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden können; in besonders 
begründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künst-
lerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Ar-
beitszeit in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit Transfer 
System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  
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(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die Studierenden zu benennen. 2Im 
Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusammenhang mit anderen Modulen dessel-
ben Studiengangs besteht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Vo-
raussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert 
werden kann (Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 8 Leistungspunktesystem  

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl von 
ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. 3Ein 
Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 
bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungs-
ordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht 
zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Für den Master-
abschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im 
Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte 
nicht erreicht werden. 4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern 
an Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das Masterniveau mit 
360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und für die Master-
arbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann in begründeten Ausnahmefäl-
len der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis 
zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisatorischen Maß-
nahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Arbeitsbelas-
tung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen 
können insbesondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergreifende Lehrämter 
der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für Lehrämter für alle oder einzelne 
Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben 
werden, wenn nach mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung 
des Vorbereitungsdienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorabschluss in der Regel 
180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-
Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschrei-
ten. 

Zurück zum Prüfbericht 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter Ein-
bezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache(n) vertraglich geregelt und 
auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen 
von studiengangsbezogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschuli-
scher Qualifikationen und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dar-
gelegt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen ist der Mehrwert 
für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvollziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hochschule gemeinsam 
mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Europäischen Hochschulraum koordiniert 
und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 
vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend 
§§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorab-
schluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leis-
tungspunkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden jederzeit 
zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren 
Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hochschulraum 
angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden auf Antrag der inländischen Hochschule die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Koope-
rationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Ab-
sätzen 1 und 2 sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln ver-
pflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen den in Artikel 2 
Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von Hochschulbildung wissenschaftli-
che oder künstlerische Befähigung sowie Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeits-
entwicklung nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige zivilge-
sellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Studierenden sollen nach 
ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbe-
wusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen und Ver-
stehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung 
von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie 
wissenschaftliches/künstlerisches Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermit-
telte Abschlussniveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. 2Konsekutive 
Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge 
ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der 
Regel nicht unter einem Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berück-
sichtigt die beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der Kon-
zeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot sowie die 
Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen dar. 6Künstlerische Studiengänge 
fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und entwickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf die 
Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeichnung, 
Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studien-
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gangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lern-
formen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes 
Studium.  

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 
4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen Mobili-
tät, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal 
umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Profil der Hochschulart insbeson-
dere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professoren sowohl in grundständigen als auch weiterfüh-
renden Studiengängen gewährleistet. 3Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und 
-qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung (insbesondere 
nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmit-
tel). 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lernergebnisse. 
2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die 
Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines 
Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Erhebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der Regel für ein 
Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang von fünf ECTS-
Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept aus, das 
die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 
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§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewährleistet. 2Die 
fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden kontinuierlich 
überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische 
Berücksichtigung des fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, sind Grundlage 
der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie deren 
Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen fachlichen Anforderungen als auch die ländergemein-
samen und länderspezifischen strukturellen Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

Zurück zum Gutachten 

§ 13 Abs. 3 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens zwei Fachwissen-
schaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der Masterphase (Ausnahmen sind bei 
den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehr-
amt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

§ 14 Studienerfolg  
1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen einem 
kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abge-
leitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Weiterentwicklung des Studiengangs ge-
nutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung daten-
schutzrechtlicher Belange informiert.  

Zurück zum Gutachten 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit 
von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 

§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 Absatz 1 Sätze 1 
bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der der Stu-
diengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU 
vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) berücksichtigt.  
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4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lernformen werden 
die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifischen Anforderungen mobiler Stu-
dierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorstehenden und der in § 
17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren 
Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hochschulraum 
angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 
entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsverein-
barung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in 
den §§ 10 Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  
1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Einrichtung durch, ist 
die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 verantwortlich. 2Die gradverleihende 
Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organisation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung 
und Anrechnung, über die Aufgabenstellung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von 
Prüfungs- und Studierendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren 
der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, ge-
währleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverleihenden Hochschulen die Umset-
zung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und Umfang der Kooperation sind beschrieben und die 
der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-
schule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates 
gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität 
des Studiengangskonzeptes gewährleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsysteme ist eine Sys-
temakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der kooperierenden Hochschulen 
ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvoraussetzungen für Professo-
rinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung prakti-
scher Fertigkeiten und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder 
Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hochschulrahmengesetz und 
einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben übertragen werden. 3Der 
Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehrkräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im 
Ausnahmefall gehören dazu auch Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in 
Nebentätigkeit an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die 
Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewährleis-
tet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen Studiengangs 
gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu ECTS-
Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder Prüfer an der Ausgabe 
und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach Satz 1 können ausnahmsweise auch 
von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss 
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oder einen gleichwertigen Abschluss sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und 
über eine mehrjährige fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveran-
staltung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung der Studie-
renden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen Lernorte umfasst.  

Zurück zum Gutachten 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs unter anderem be-
zogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befähigung sowie die Befähigung zu einer 
qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 
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